
Beitragspflichtige Fahrzeuge: 
Löschfahrzeuge (LF 8/LF 16/HLF/MLF): 9 Personen 
TLF, TSF: 6 Personen (Ausnahme einziges Fahrzeug am Standort, dann 9 Personen) 
DLK, MZF, ELW, RW 3 Personen 
TSA: 9 Personen 
 
Beitragspflichtig soll: Jeweils die dreifache Fahrzeugbesatzung.  
 
Überschreitet die Sollzahl die tatsächliche Zahl der Aktiven, so ist nur die tatsächliche Aktivenzahl beitragspflichtig (Sollzahl z. B. 45; Istzahl z. 
B. 41 – Beitragspflichtig = 41). Überschreitet die tatsächliche Zahl der Aktiven die Sollzahl, so ist nur die Sollzahl beitragspflichtig (Sollzahl z. B. 
45; Istzahl z. B. 52 – Beitragspflichtig = 45).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Die Freiwillige Feuerwehr:  _________________________________________ 
 
vertreten durch  1. Kdt.:  _________________________________________ 
 
   1. Vst.:  _________________________________________ 
 
Anschrift:    _________________________________________ 
 
     _________________________________________ 
 
Telefon:    _________________________________________ 
 
tritt mit ______ Feuerwehrdienstleistenden dem Kreisfeuerwehrverband Bamberg bei. 
 
Den Beitrag übernimmt  die Gemeinde. 
 
     der Feuerwehrverein. 
 
Änderungen in der Anzahl der Mitglieder teilen wir dem Kreisfeuerwehrverband 
spätestens zum 1. Januar mit. 
 
Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung versichert der Unterzeichner, die Satzung 
zu beachten und bestätigt deren Erhalt. 
 
 
__________________________    ________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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